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TOP 5 Ausschluss der Öffentlichkeit für nichtöffentlich zu behandelnde 
Tagesordnungspunkte (Verfahrensbeschluss § 35 Gemeindeord-
nung)

Es gibt keine nichtöffentlichen Punkte. 

Damit entfallen die Tagesordnungspunkte 15 – „Anfragen und Mitteilungen (nichtöffent-
lich)“ und 16 – „Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse“.


